
 

Synopse 

 

Teilrevision der Verordnung über den Zivilschutz 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SG Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 576.150 
Aufgehoben: – 

Ausgangslage Entwurf 

 Verordnung über den Zivilschutz 
(VZS) 

 Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

 unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. [P-Nr. eingeben], 

 beschliesst: 

 I. 

 Verordnung über den Zivilschutz (VZS) vom 22. August 2023 (Stand 1. Septem-
ber 2023) wird wie folgt geändert: 

§  9 
Ersatzbeitrag nicht erstellte Schutzplätze 

 

1 Der Ersatzbeitrag pro nicht erstellten Schutzplatz beträgt Fr. 800. 1 Der Ersatzbeitrag pro nicht erstellten Schutzplatz beträgt Fr. 8001'400. 

 II. 

 Keine Änderung anderer Erlasse. 

 III. 

 Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 IV. 
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Ausgangslage Entwurf 

 Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 Im Namen des Regierungsrates 
Regierungspräsident: Dr. Conradin Cramer 
Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

 


